
2.4 Räder und Reifen (§ 36 SwZO)
Die Tragfähigkeit in Abhängigkeit der zulässigen Höchstgeschwindigkeit muss gegeben sein.

2,5 Sicherheitsvorkehrungen für die Pensonenbeförderung (§ 21 SwO)
Fahrzeuge, auf denen Personen befördert werden, mtissen mit rutschfesten und sicheren Stehflächen, Haltevorrichtun-
gen, Geländem bzw. Brüstungen und Ein- bzw. Ausstiegen im Sinne der Unfallverhütungsvorschriften ausgerüstet sein.
Beim Mitführen stehender Personen ist eine Mindesthöhe der Brüstung von 1000 mm einzuhalten. Beim Mitflihren von
sitzenden Personen oder Kindern (2. B. Kinderprinzenwagen) ist eine Mindesthöhe von 800 mm ausreichend. Sitzbänke,
Tische und sonstige Auf und Einbauten müssen mit dem Fahzeug fest verbunden sein. Die Verbindungen müssen so
ausgelegt sein, dass sie den üblichenveise im Betrieb auftretenden Belastungen standhalten.
Auf die jeweils zulässigen Höchstgeschwindigkeiten (Betriebsvorschrift) wird hingewiesen (siehe Abschnitt 3.1).
Ein- und Ausstiege sollten möglichst hinten bezogen auf die Fahrtrichtung angeordnet sein. Auf keinen Fall dtlrfen
sich Ein- und Ausstiege zwischen zwei miteinander verbundenen Fahrzeugen befinden. Beim Mitftihren von Kindern auf
Ladeflächen von Fahzeugen muss mindestens eine geeignete erwachsene Person als Aufsicfrt vorhanden sein.

2.5.1 Lichttechnische Einrichtungen (§ 49a ff SwZO)
Die vorgeschriebenen oder für zulässig erklärten lichttechnischen Einrichtungen müssen an Fahzeugen, die auf örtlichen
Brauchtumsveranstaltungen (§ 1 Absatz 1 Nr. 1 der 2, StVR-Ausnahme-VO) eingesetzt werden, vollständig vorhanden
und betriebsbereit sein.
Dies gilt nicht während örtlicher Brauchtumsveranstaltungen, die auf für den übrigen Verkehr abgesperrten Strecken
stattfinden {2. B. Rosenmontagszüge).

3. Betriebsvorschriften und Zugzusammenstellun g

3. 1 Zulässige Höchstgeschwindig keit ( Befüebsvorschrift)

Die zulässige Höchstgeschwindigkeit beütigt
r 6 km/h bei Fahzeugen ohne Betriebserlaubnis, Fahrzeugen mit besonders kritischern Aufrau und Fahaeugen, auf

denen Personen stehend befördert werden:
t 25 km/h bei Fahrzeugen, auf denen Personen silzend befördert werden, Fahzeugen, die aufgrund technischer An-

forderungen (siehe Abschnitt 2) für eine höhere Geschwindigkeit nicht zugelassen sind sowie Fahzeugkombinationen
bestehend aus Zugmaschine und Anhänger(n).

Die jeweils zulässige Höchs§eschwindigkeit (Betriebsvorschrift) ist durch ein Geschwindigkeitsschild nach § 58
STVZO) auf der Rückseite der Fahrzeuge bzw. Fahrzeugkombinationen anzugeben. Dies gilt nicht während örtli-
cher Brauchtumsrreranstaltungen, die auf für den übrigen Verkehr abgespenten Strecken stattfinden (2. B. Rosenmon-
tagszüge).

3.2 Versicherungen
Für jedes der eingeselzien Fahrzeuge muss eine Krafifahrzeughaftpflichtversicherung bestehen, die die Haftung
für Schäden abdeckt, die auf den Einsatz der Fahzeuge im Rahmen der 2. StVR-Ausnahme-VO zurückzuführen sind.

3.3 Zugzusammensbllung
Anhänger dürfen nur hinter solcfen Zugrhhzeugen mi§eführt werden, die hiertir geeignet sind.

Voraussetzungen ftir die Eignung sind insbesondenr:

Zugfahrzeuges müssen ausreichend sein, um den Anhänger mitführen zu können (siehe Angaben im FzSchein und in
der Betriebsanleitung bar. im Gutachten nach Abschnitt 5h

die Aufruhme einer entsprechenden Zugöse des Anhängers geeignet sein;

D'die Fahneugkombination muss die vorgeschriebene Brernsvezögerung eneichen. Es wird unterstellt, dass die
vorgeschriebene Bremsverzögerung erreicht wir$, wenn der Bremsweg vom Zeitpunkt der Bremsbetätigung
bis zum Stillstand der Fahzeugkombination in Abhängigkeit der bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit des
Zugrfuhzeuges folgende Werte nicht übersteigt

Bauartbedingte
Höchstgechwindigkeit

des Zugfahrzeuges

Bremsreg hächstens

20 km/h 6,5 m
25kmlh 9,1 m
30 km/h 12,3 m
40 km/h 'r9,8m


